
Ankündigung 

 

Der TSV BöelMohrkirch e.V. wird zu einer am 05. März 2026 stattfindenden ordentlichen 

Mitgliederversammlung einladen. Ein Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung, den 

Vorstand des TSV Böel/Mohrkirch e.V. zur Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrages 

der Vereine TSV Süderbrarup e.V., TSV Schleiharde e.V. und TSV Böel/Mohrkirch e.V. zu 

ermächtigen. Die bisherigen Hallensportabteilungen des Borener SV e.V. werden durch 

Abschluss eines Spaltungsvertrages zwischen dem TSV Süderbrarup e.V. und Borener SV 

e.V. ebenfalls dem verschmolzenen Verein angehören. Gemäß Verschmelzungsvertrag 

wird der TSV Süderbrarup e.V. als aufnehmender Verein zum Verschmelzungsstichtag, 

dem 01.07.2026, in Blau Gelb Angeln e.V. umbenannt. Die Ermächtigung steht unter dem 

Vorbehalt, dass hierzu alle Vorstände der vier Vereine die Zustimmung erhalten. 

 

Der Verschmelzungsbericht und der Entwurf des Verschmelzungsvertrages können nach 

Absprache von allen Mitgliedern des TSV Böel/Mohrkirch in der Zeit vom 15.01.2026 bis 

15.02.2026 beim Vorsitzenden des TSV Böel/Mohrkirch (s. Kontaktdaten) eingesehen 

werden. Die Dokumente sind außerdem auf der Website der Gemeinde Mohrkirch unter 

www.mohrkirch.de veröffentlicht und hängen an der Pinnwand in der Turnhalle Mohrkirch. 

Auf Antrag können diese Dokumente den Mitgliedern des TSV Böel/Mohrkirch auch 

zugesendet werden. 

 

Laut Umwandlungsgesetz (UmwG) §§9 bis 12 ist ein Verschmelzungsvertrag oder sein 

Entwurf durch einen oder mehrere sachverständige Prüfer (Verschmelzungsprüfer) zu 

prüfen. Gemäß UmwG §100 ist die Prüfung nur erforderlich, wenn mindestens 10% der 

Mitglieder dieses in Textform verlangen. Sollte bis zum 15.02. keine entsprechende Anzahl 

an Anträgen eingegangen sein, entfällt die Prüfung. Der Antrag zur Prüfung ist vom 

Mitglied an die nachstehende Adresse zu senden. 

 

Kontaktdaten: 

Arne Scheehr 

1. Vorsitzender 

TSV BöelMohrkirch e.V. 

Westend 42 

24860 Böklund 

 

Telefon: 0176 6364 8997 

E-Mail: tsv.boeel-mohrkirch@gmx.de 











ENTWURF 

Nummer               des Urkundenverzeichnisses für 2026/GO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V e r h a n d e l t 
 

zu Schleswig am 
 
 

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar 
 

Thomas Goede 
 

im Bezirke des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts zu Schleswig 
mit dem Amtssitz in Schleswig, Stadtweg 80 

 
 
erschienen heute: 
 
 
 

1. Herr Arne Bebenroth, geboren am 04.07.1968, 
wohnhaft in 24392 Süderbrarup, 
 
und zwar handelnd nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberech-
tigtes Vorstandsmitglied für den Verein 

 
Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920 

mit Sitz in Süderbrarup, 
eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg – VR 32 KA. 
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2.  
 

a) Frau Astrid Werner, geboren am 08.05.1966, 
wohnhaft in 24392 Boren, 

 
b) Herr Kevin Dolan, geboren am 26.11.1969, 

wohnhaft in 24392 Boren, 
 

und zwar handelnd jeweils nicht für sich selbst, sondern als gemeinsam vertre-
tungsberechtigte Vorstandsmitglieder für den Verein 

 
Borener SV e.V 
mit Sitz in Boren, 

eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg – VR 111 KA. 
 
 
 

3. Herr Arne Scheehr, geboren am 19.07.1971, 
wohnhaft in 24860 Böklund, 

 
und zwar handelnd nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberech-
tigtes Vorstandsmitglied für den Verein 

 
Turn- und Sportverein Böel/Mohrkirch e.V. 

mit Sitz in Mohrkirch, 
eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg – VR 164 KA. 

 
 
 

4. Herr Wolfgang Helm, geboren am 12.03.1960, 
wohnhaft in 24888 Steinfeld, 
 
und zwar handelnd nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberech-
tigtes Vorstandsmitglied für den Verein 
 

Turn- und Sportverein Schleiharde e.V. 
mit Sitz in Steinfeld, 

eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg – VR 94 KA. 
 
 
 
Die Erschienenen zu 1., 2. a) und b), 3. sowie 4. wiesen sich zur Gewissheit des No-
tars aus durch Vorlage ihrer gültigen mit Lichtbild versehenen Bundespersonalaus-
weise.  
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Der Notar fragte die Erschienenen, ob er, sein Sozius oder eine mit ihm beruflich 
verbundene Person in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Verhandlung ist, 
außerhalb des Notaramtes tätig war oder ist. Die Erschienenen verneinten diese Fra-
ge. 
 
 
Nach heutiger Einsichtnahme in das elektronische Vereinsregister des Amtsgerichts 
Flensburg 
 

• -VR 32 KA-,  

• -VR 111 KA-, 

• -VR 164 KA SL- und 

• -VR 94 KA- 
 
bescheinige ich, der beurkundende Notar, dass 
 

• Herr Arne Bebenroth alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied des Ver-
eins Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920 mit Sitz in Süderbra-
rup ist (-VR 32 KA), 
 

• Frau Astrid Werner und Herr Kevin Dolan gemeinsam vertretungsberechtigte 
Vorstandsmitglieder des Vereins Borener SV e.V. mit Sitz in Boren sind (-VR 
111 KA-), 

 

• Herr Arne Scheehr alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied des Ver-
eins Turn- und Sportverein Böel/Mohrkirch e.V. mit Sitz in Mohrkirch ist (-VR 
164 KA SL-) und 

 

• Herr Wolfgang Helm alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied des Ver-
eins Turn- und Sportverein Schleiharde e.V. mit Sitz in Steinfeld ist (-VR 94 
KA-). 

 
 
 
Die Erschienenen baten um Beurkundung des folgenden  
 
 
 

Spaltungs- und Übernahme- 
 

sowie 
 

Verschmelzungsvertrages: 
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Teil I 
Vorbemerkung 

 
 
 

§ 1 
Beteiligte Vereine 

 
(1) 
Im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg ist unter -VR 32 KA- folgender Verein 
eingetragen: 
 

Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920 
 
Der Sitz des Vereins ist Süderbrarup. 
 
 
(2) 
Ebenfalls im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg eingetragen, und zwar unter 
-VR 111 KA- ist der folgende Verein: 
 

Borener SV e.V. 
 
Der Sitz des Vereins ist Boren. 
 
 
(3) 
Im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg ist ferner unter -VR 164 KA- folgender 
Verein eingetragen: 
 

Turn- und Sportverein Böel/Mohrkirch e.V. 
 
Der Sitz des Vereins ist Mohrkirch. 
 
 
(4) 
Zudem ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg ist unter -VR 94 KA- fol-
gender Verein eingetragen: 
 

Turn- und Sportverein Schleiharde e.V. 
 
Der Sitz des Vereins ist Steinfeld. 
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§ 2 

Vorhaben, Zielsetzung 
 
(1) 
Der Verein 
 

• Borener SV e.V.  
– im Folgenden „der übertragende Verein“ genannt –  

 
beabsichtigt, seine gesamte Hallensportabteilung auf den  
 

• Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V.  
– im Folgenden „der übernehmende Verein“ genannt –  

 
abzuspalten (vgl. Teil II. dieser Urkunde). 
 
 
(2) 
Zudem wollen  
 

• der Turn- und Sportverein Böel/Mohrkirch e.V. und  

• der Turn- und Sportverein Schleiharde e.V.  
– im Folgenden „die übertragenden Vereine“ genannt –  

 
sowie  
 

• der Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V.  
– im Folgenden „der übernehmende Verein" genannt –  

 
miteinander fusionieren und in Zukunft als einheitlicher Verein unter dem Namen  
 

Blau Gelb Angeln e.V. 
 
auftreten.  
 
Hierzu sollen die beiden übertragenden Vereine auf den übernehmenden Verein 
durch Aufnahme verschmolzen werden (vgl. Teil III. dieser Urkunde). Zudem soll der 
Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. als aufnehmender Verein in „Blau Gelb An-
geln e.V.“ umbenannt werden. 
 
 
(3) 
Durch die die Aufnahme der Hallensportabteilung sowie durch die Verschmelzung 
werden die Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die langfris-
tige Existenzsicherung der beteiligten Vereine angestrebt. Es sollen die Stärken der 
Vereine vorausschauend und nutzbringend zusammengeführt werden, um zukunfts-
orientiert aus einer Hand ein breites Angebot aus verschiedenen Gebieten des 
Sports anbieten zu können, bei Wahrung der jeweiligen Vereinstraditionen. 
 
 



- 6 - 

 
 

§ 3  
Verschmelzungs- und Spaltungsfähigkeit 

 
Die Satzungen der beteiligten Vereine und Vorschriften des Landesrechts stehen der 
Verschmelzung bzw. Spaltung nicht entgegen. 
 
 
 
Die Mitgliederversammlungen des übernehmenden Vereins bzw. der übertragenden 
Vereine haben dem Entwurf dieses Spaltungs- und Übernahme- sowie Verschmel-
zungsvertrages zugestimmt, und zwar  
 

• die Mitgliederversammlung des Vereins Turn- und Spielverein Süderbrarup 
e.V. gegr. 1920 gemäß der notariellen Niederschrift über die Fassung des 
Spaltungs- und Verschmelzungsbeschlusses vom 02.03.2026 des Notars 
Thomas Goede zu dessen -UVZ ____________/2026-, 
 

• die Mitgliederversammlung des Vereins Borener SV e.V. gemäß der notariel-
len Niederschrift über die Fassung des Spaltungs- und Verschmelzungsbe-
schlusses vom 04.03.2026 des Notars Thomas Goede zu dessen -UVZ 
___________/2026-. 
 

•  die Mitgliederversammlung des Vereins Turn- und Sportverein Böel/ Mohrkirch 
e.V. gemäß der notariellen Niederschrift über die Fassung des Spaltungs- und 
Verschmelzungsbeschlusses vom 05.03.2026 des Notars Thomas Goede zu 
dessen -UVZ ____________/2026-. 
 

• die Mitgliederversammlung des Vereins Turn- und Sportverein Schleiharde 
e.V. gemäß der notariellen Niederschrift über die Fassung des Spaltungs- und 
Verschmelzungsbeschlusses vom 06.03.2026 des Notars Thomas Goede zu 
dessen -UVZ ____________/2026-. 
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Teil II 
Spaltungs- und Übernahmevertrag 

 
 
 

§ 1 
Abspaltung 

 
(1) 
Der übertragende Verein, d.h. 
 

• der Borener SV e.V., 
 
überträgt einen Teil seines Vermögens, wie er im nachstehenden Absatz (2) näher 
beschrieben ist, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG (Abspaltung zur 
Aufnahme) auf den übernehmenden Verein, 
 

• den Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920. 
 
 
(2) 
Demgemäß überträgt der übertragende Verein seine gesamte „Hallensportabteilung“, 
bestehend aus den Unterabteilungen 
 

• Eltern-Kind-Turnen, 

• Fitness Yoga, 

• Latino Dance 

• Body Workout, 

• Prellball und 

• Rücken fit 
 
mit allen Aktiva (a) und Passiva (b) sowie den insoweit bestehenden Vertragsverhält-
nissen (c) in der gemäß (d) definierten Gesamtheit und einschließlich der Surrogate 
(e) auf den übernehmenden Verein.  
 
(a) 
Erfasst sind sämtliche unmittelbar oder mittelbar der Hallensportabteilung rechtlich 
oder wirtschaftlich zuzuordnenden (auch nicht bilanzierungsfähigen) Gegenstände 
des Aktivvermögens, insbesondere 
 

• die in dem als Anlage 1 beigefügten Vermögensverzeichnis aufgeführten Ge-
genstände, 
 

• zum Anlage und Umlaufvermögen gehört das Alleineigentum, das Miteigentum 
und jede andere Beteiligung am Eigentum, das dem übertragenden Verein an 
diesen beweglichen Gegenständen zusteht, ebenso alle dem übertragenden 
Verein daran zustehenden Rechte, insbesondere Anwartschaftsrechte, 
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• etwaige der Hallensportabteilung zuzuordnenden offenen Forderungen gemäß 
Anlage 2, 
 

• etwaig vorhandene Lizenzen, Schutzrechte, Nutzungsrechte sowie öffentlich-
rechtlichen Erlaubnisse etc. hinsichtlich der Hallensportabteilung des übertra-
genden Vereins. 

 
 
(b) 
Erfasst sind sämtliche unmittelbar und mittelbar der Hallensportabteilung rechtlich 
oder wirtschaftlich zuzuordnenden (auch nicht bilanzierungsfähigen und derzeit nicht 
bekannten) Gegenstände des Passivvermögens, insbesondere 
 

• die Verbindlichkeiten gemäß Anlage 3, 
 

• die latenten Verpflichtungen aus der Vertragsverletzung hinsichtlich bisher er-
brachter Leistungen. 
 

Zu den Verbindlichkeiten zählen auch Steuerverbindlichkeiten, gleichgültig, welche 
Steuer sie betreffen, in Bezug auf die genannte Hallensportabteilung. 
 
 
(c) 
Erfasst sind sämtliche und unmittelbar oder mittelbar der Hallensportabteilung recht-
lich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Vertragsverhältnisse, insbesondere etwaige 
 

• Versicherungsverträge 
 

• Wartungsverträge 
 

• Anmietverträge 
 

• Arbeitsverhältnisse mit den in Anlage 4 genannten Arbeitnehmern, dazu gehö-
ren auch alle etwaigen Verpflichtungen und Zusagen aus der betrieblichen Al-
tersvorsorge. 
 

 
(d) 
Mitübertragen sind alle Aktiva und Passiva, materiellen wie immateriellen Rechte, 
Ansprüche, Verbindlichkeiten, Pflichten, Sachen und Schuldverhältnisse, die im wei-
testen Sinne der Hallensportabteilung des übertragenden Vereins rechtlich und/ oder 
wirtschaftlich zuzuordnen sind, bzw. dieser Vereinsabteilung dienen oder zu dienen 
bestimmt sind, gleichgültig, ob bilanzierungsfähig oder nicht, auch wenn sie vorste-
hend unter den Gliederungspunkten (a) bis (c) und in den dort erwähnten Anlagen 
nicht aufgezählt sein sollten („all-Klausel“). 
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(e) 
Mitübertragen sind weiter sämtliche Surrogate, die an die Stelle der vorgenannten 
Vermögenspositionen getreten sind, sofern diese bis zum Wirksamwerden der Spal-
tung veräußert, zerstört oder in sonstiger Weise inhaltlich verändert worden sein soll-
ten; ebenso alle etwa noch bis zum Wirksamwerden der Spaltung hinzutretenden 
Gegenstände, die im vorgenannten Sinne zur Hallensportabteilung des übertragen-
den Vereins gehören. 
 
 
(3) 
Bestehen über die Zuordnung der Vermögenswerte Zweifel, die auch nicht im Wege 
der Vertragsauslegung behoben werden können, ist der übertragende Verein gemäß 
§ 315 BGB nach billigem Ermessen ermächtigt, die Zuordnungsentscheidung zu tref-
fen und die Zuordnung vorzunehmen. 
 
 
(4) 
Sollte ein Recht oder ein Rechtsverhältnis mangels Übertragbarkeit bei dem übertra-
genden Verein verbleiben, haben sich übertragender und übernehmender Rechtsträ-
ger im Innenverhältnis so zu stellen, als sei es dennoch übergegangen; diese Ver-
mögenswerte werden also treuhänderisch, für Rechnung und nach Weisung des 
übernehmenden Vereins gehalten.  
 
Gleiches gilt für Verbindlichkeiten, deren Übertragung scheitert; der übernehmende 
Verein hat insoweit den übertragenden Verein auf erstes Anfordern in vollem Um-
fang, auch hinsichtlich aller begleitenden Verpflichtungen, Kosten etc. freizustellen. 
 
 
 

§ 2 
Mitgliedschaft 

 
Den Mitgliedern des übertragenden Vereins wird als angemessene Gegenleistung 
die Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein gewährt. 
 
Der Inhalt des gewährten Mitgliedsrechts, mithin die weiteren mit der Mitgliedschaft in 
dem übernehmenden Verein verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere auch 
die Beitragspflicht, richten sich nach Vollzug der Abspaltung ausschließlich nach der 
als Anlage 5 dieser Urkunde beigefügten Satzung des übernehmenden Vereins.  
 
Die Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein, mit der keine Gewinnansprüche 
verbunden sind, entsteht für die Mitglieder des übertragenden Vereins mit der Eintra-
gung der Abspaltung im Vereinsregister des übernehmenden Vereins. Die in dem 
übertragenden Verein geltenden Regelungen über die Aufnahme neuer Vereinsmit-
glieder sind nicht anwendbar, insbesondere entstehen den Mitgliedern für den Erhalt 
der Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein keine besonderen Kosten. 
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Mitglieder, die sich in dem übertragenden Verein besondere Rechte durch Dauer der 
Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft oder besondere Dienste erworben haben, führen 
diese im übernehmenden Verein fort. 
 
 
Nach Wirksamkeit der Abspaltung sind sämtliche Mitglieder des übertragenden Ver-
eins Mitglieder in beiden Vereinen, d.h. sowohl im Borener SV e.V. als auch im Turn- 
und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920. Abweichend von den Regelungen der 
Satzungen des übertragenden sowie des übernehmenden Vereins haben die Mitglie-
der des übertragenden Vereins binnen einer Frist von zwei Wochen, beginnend ab 
dem Spaltungsstichtag) das Recht zum Vereinsaustritt.  
 
 
 

§ 3 
Bilanz; Spaltungsstichtag 

 
Der Abspaltung wird die Bilanz des übertragenden Vereins zum 31.12.2025 als 
Schlussbilanz zugrunde gelegt. 
 
Die Übertragung des betreffenden Vermögens des übertragenden Vereins erfolgt im 
Verhältnis zwischen den Beteiligten mit Wirkung zum 01.01.2026, 00:00 Uhr. Die 
Handlungen des übertragenden Vereins in Bezug auf den übertragenen Vermögen-
steil ab dem 01.01.2026, 00:00 Uhr, gelten als für Rechnung des übernehmenden 
Vereins vorgenommen (Spaltungsstichtag). Zivilrechtlich wird die Spaltung mit Wir-
kung von der Eintragung in das Vereinsregister des übertragenden Rechtsträgers an 
wirksam. 
 
 
 

§ 4 
Zuordnung Unterabteilungen Hallensport 

 
Die zur Abteilung Hallensport zugehörigen Unterabteilungen des übertragenden Ver-
eins, die keine Entsprechungen in dem übernehmenden Verein haben, werden in 
dem übernehmenden Verein als neue eigene Unterabteilung begründet und fortge-
führt. 
 
Die zur Abteilung Hallensport zugehörigen Unterabteilungen des übertragenden Ver-
eins, für die eine fachliche zugeordnete Abteilung in dem übernehmenden Verein 
existiert, werden darin aufgenommen und weitergeführt. 
 
 
 

§ 5 
Besondere Rechte und Vorteile 

 
Den Mitgliedern des übertragenden Vereins bzw. den Mitgliedern des übernehmen-
den Vereins werden von keinem an dem Spaltungsvorgang Beteiligten Sonderrechte 
i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 35 UmwG, § 38 BGB gewährt, was auch für Mitglieder-
rechte gilt.  
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Keiner der beteiligten Vereine hatte einem Mitglied solche Sonderrechte eingeräumt. 
Auch sonst wird niemandem, weder einem Mitglied eines Organs der beteiligten 
Rechtsträger noch einem Abschluss- oder Spaltungsprüfer, ein besonderer Vorteil im 
Zusammenhang mit der Spaltung gewährt. 
 
 
 

§ 6 
Arbeitsverhältnisse 

 
Änderungen der Arbeitsverträge sind mit der Spaltung nicht verbunden. Die der Hal-
lensportabteilung des übertragenden Vereins zuzuordnenden Arbeitsverhältnisse 
gehen gemäß § 324 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 1 BGB unverändert auf den über-
nehmenden Verein über; die betreffenden Arbeitnehmer werden (auch im Hinblick 
auf Kündigungsfristen, betriebliche Altersversorgung etc.) so behandelt, als seien sie 
vom Beginn ihrer jeweiligen Arbeitsverhältnisse an bei dem übernehmenden Verein 
beschäftigt gewesen. Alle individual- und kollektivarbeitsrechtlichen Vereinbarungen 
bleiben bestehen. Arbeitnehmervertretungen sind nicht vorhanden. 
 
 
 

§ 7 
Spaltungsbericht, Prüfung der Spaltung 

 
Die beteiligten Vereine haben gemäß §§ 127, 8 UmwG einen gemeinsamen Spal-
tungsbericht aufgestellt, der den jeweiligen Mitgliederversammlungen vorgelegt wur-
de.  
 
Eine Prüfung der Spaltung bzw. des Entwurfs des Spaltungsvertrages ist gemäß        
§§ 125, 100 UmwG bei eingetragenen Vereinen nicht erforderlich, es sei denn min-
destens 10 % der Mitglieder verlangen dieses. Die Mitglieder beider Vereine wurden 
schriftlich mit Informationsschreiben auf ihr entsprechendes Recht hingewiesen. 
 
 
 

§ 8 
Hinweise des Notars 

 
Der Notar wies den Erschienenen darauf hin, dass 
 

• der Spaltungs- und Übernahmevertrag zu seiner Wirksamkeit der notariellen 
Beurkundung bedarf und ferner der notariell beurkundeten Zustimmung der 
Mitgliederversammlungen aller beteiligter Vereine mit einer 3/4- oder einer 
nach der Satzung erforderlichen höheren Mehrheit sowie der Eintragung in 
das Vereinsregister. 

 

• dass dieser Vertrag erst wirksam wird, wenn er in das Register des Sitzes des 
übernehmenden Vereins eingetragen ist. Zuvor ist die Eintragung in das jewei-
lige Vereinsregister des übertragenden Vereins erforderlich. 
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• die der Spaltung zugrunde gelegte Bilanz nicht auf einen Stichtag aufgestellt 
sein darf, der länger als acht Monate vor der Anmeldung zum Vereinsregister 
liegt; 

 

• bei Wirksamwerden der Spaltung das betroffene Vermögen des übertragen-
den Rechtsträgers, wie im Spaltungs- und Übernahmevertrag bezeichnet, auf 
den übernehmenden Rechtsträger jeweils als Gesamtheit kraft Gesetzes 
übergeht und die Mitglieder des übertragenden Vereins entsprechend den Re-
gelungen im Spaltungs- und Übernahmevertrag Vereinsmitglieder des über-
nehmenden Vereins werden; 

 

• den Gläubigern der beteiligten Vereine auf Anmeldung und Glaubhaftma-
chung, dass die Erfüllung ihrer Forderung aufgrund der Spaltung gefährdet ist, 
durch denjenigen Verein, gegen den sich der Anspruch richtet, Sicherheit zu 
leisten ist, sofern nicht bereits Befriedigung verlangt werden kann; 

 
 
Der Notar hat die Beteiligten ferner darauf hingewiesen, dass er nicht über die steu-
erlichen Folgen dieses Rechtsgeschäfts belehren kann und es angeraten ist, vor der 
Beurkundung sich entsprechende Auskünfte von einem Steuerberater einzuholen. 
 
 
 
 

Teil III. 
Verschmelzung 

 
 
 

§ 1 
Vermögensübertragung 

 
Die übertragenden Vereine, d.h. 
 

• der Turn- und Sportverein Böel/ Mohrkirch e.V. sowie 

• der Turn- und Sportverein Schleiharde e.V. 
 
übertragen jeweils ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter 
Auflösung ohne Abwicklung auf den übernehmenden Verein,  
 

• den Turn- und Spielverein Süderbrarup e.V. gegr. 1920 
 
im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme nach § 2 Nr. 1 UmwG. 
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§ 2 
Mitgliedschaft 

 
Den Mitgliedern der übertragenden Vereine wird als angemessene Gegenleistung die 
Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein gewährt. 
 
Der Inhalt des gewährten Mitgliedsrechts, mithin die weiteren mit der Mitgliedschaft 
verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere auch die Beitragspflicht, richten 
sich nach Vollzug der Verschmelzung ausschließlich nach der als Anlage 5 dieser 
Urkunde beigefügten Satzung des übernehmenden Vereins.  
 
Die Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein, mit der keine Gewinnansprüche 
verbunden sind, entsteht für die Mitglieder der beiden übertragenden Vereine mit der 
Eintragung der Verschmelzung im Vereinsregister des übernehmenden Vereins. Die 
in den beiden übertragenden Vereinen geltenden Regelungen über die Aufnahme 
neuer Vereinsmitglieder sind nicht anwendbar, insbesondere entstehen den Mitglie-
dern für den Erhalt der Mitgliedschaft in dem übernehmenden Verein keine besonde-
ren Kosten. 
 
 
 

§ 3 
Bilanz und Verschmelzungsstichtag 

 
Der Verschmelzung werden die Bilanzen der beiden übertragenden Vereine zum 
31.12.2025 als Schlussbilanzen zugrunde gelegt. 
 
Die übertragenden Vereine versichern jeweils, dass in der jeweiligen Schlussbilanz 
alle Vermögensteile und sämtliche Verbindlichkeiten richtig erfasst sind. Ferner ge-
ben beide die Versicherung ab, dass sie seit dem Zeitpunkt, für den die jeweilige 
Schlussbilanz aufgestellt wurde, keine neuen Verbindlichkeiten, die außerhalb des 
ordentlichen Geschäftsbetriebs liegen, eingegangen sind. Sie verpflichten sich, sol-
che Geschäfte auch bis zum Vollzug der Verschmelzung nicht mehr vorzunehmen, 
es sei denn, die anderen beteiligten Vereine erteilen vorher jeweils ihre Zustimmung. 
 
Die Übernahme des Vermögens der beiden übertragenden Vereine durch den über-
nehmenden Verein erfolgt im Innenverhältnis zu dem auf den Schlussbilanzstichtag 
folgenden Tag (Verschmelzungsstichtag); von diesem Zeitpunkt an, d.h. ab dem 
01.01.2026, 00:00 Uhr, gelten alle Geschäfte und Handlungen der übertragenden 
Vereine – bis zu deren beider Erlöschen – als für Rechnung des übernehmenden 
Vereins vorgenommen. 
 
 
 

§ 4 
Zweck und Satzung 

 
Die übertragenden Vereine und der übernehmende Verein verfolgen ähnliche Sat-
zungszwecke. 
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Zwischen den beteiligten Vereinen besteht Einigkeit, dass eine Überarbeitung bzw. 
Neufassung der Satzung des übernehmenden Vereins erst nach Vollzug der Ver-
schmelzung erfolgen soll.  
 
Lediglich der Vereinsname des übernehmenden Vereins soll bereits im Rahmen die-
ses Vertrages geändert werden und nach Wirksamkeit der Verschmelzung lauten wie 
folgt: 
 

Blau Gelb Angeln e.V. 
 
Eine entsprechende Satzungsänderung ist in der Mitgliederversammlung des über-
nehmenden Vereins am 02.03.2026 beschlossen worden. Die betreffende Be-
schlussvorlage ist diesem Vertrag als Anlage 6 beigefügt. 
 
 
 

§ 5 
Organe 

 
(1) 
Die beteiligten Vereine sind sich darüber einig, dass die jeweiligen Vorstände bis zur 
Eintragung der Verschmelzung im Amt bleiben. 
 
 
(2) 
Mit Wirksamwerden dieses Vertrages wird der übernehmende Verein unter dem 
nunmehr neuen Namen „Blau Gelb Angeln e.V.“ zunächst von den beiden derzeit im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Flensburg -VR 32 KA- eingetragenen Vorstands-
mitgliedern gemäß der in § 9 Ziff. (2) der Satzung des übernehmenden Vereins gere-
gelten allgemeinen Vertretungsregelung (vgl. Anlage 5 dieser Urkunde) gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten. 
 
Ferner besteht Einigkeit darüber, dass unmittelbar nach der erfolgten Eintragung der 
Verschmelzung in das Vereinsregister durch den übernehmenden Verein zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen wird. Hauptzweck dieser au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung soll die Beschlussfassung über die Neufas-
sung der Vereinssatzung sein. Auf Grundlage dieser neuen Satzung soll als weiterer 
Tagesordnungspunkt durch die Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt 
werden. 
 
 
 

§ 6 
Besondere Rechte und Vorteile 

 
Den Mitgliedern der übertragenden Vereine bzw. den Mitgliedern des übernehmen-
den Vereins werden von keinem an dem Verschmelzungsvorgang Beteiligten Son-
derrechte i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 35 UmwG, § 38 BGB gewährt, was auch für 
Mitgliederrechte gilt.  
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Keiner der beteiligten Vereine hatte einem Mitglied solche Sonderrechte eingeräumt. 
Auch sonst wird niemandem, weder einem Mitglied eines Organs der beteiligten 
Rechtsträger noch einem Abschluss- oder Verschmel-zungsprüfer, ein besonderer 
Vorteil im Zusammenhang mit der Verschmelzung gewährt. 
 
 
 

§ 7 
Arbeitsverhältnisse 

 
Die Arbeitsverhältnisse, die zwischen den übertragenden Vereinen und den bei ihnen 
beschäftigten Arbeitnehmern bestehen, werden unverändert weitergeführt und von 
dem übernehmenden Verein übernommen (§ 613a BGB). Alle individual- und kollek-
tivarbeitsrechtlichen Vereinbarungen bleiben bestehen. Arbeitnehmervertretungen 
sind nicht vorhanden. 
 
 
 

§ 8 
Verschmelzungsbericht, Prüfung der Verschmelzung 

 
Die beteiligten Vereine haben gemäß § 8 Abs. 1 UmwG einen gemeinsamen Ver-
schmelzungsbericht aufgestellt, der den jeweiligen Mitgliederversammlungen vorge-
legt wurde.  
 
 
Eine Prüfung der Verschmelzung bzw. des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages 
ist gemäß § 100 UmwG bei eingetragenen Vereinen nicht erforderlich, es sei denn 
mindestens 10 % der Mitglieder verlangen dieses. Die Mitglieder beider Vereine wur-
den schriftlich mit Informationsschreiben auf ihr entsprechendes Recht hingewiesen. 
 
 
 

§ 9 
Hinweise des Notars 

 
Der Notar hat die Beteiligten über den weiteren Verfahrensablauf bis zum Wirksam-
werden der Verschmelzung hingewiesen, und zwar insbesondere 
 

• dass der Verschmelzungsvertrag zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beur-
kundung bedarf und ferner der notariell beurkundeten Zustimmung der Mit-
gliederversammlungen aller beteiligter Vereine mit einer 3/4- oder einer nach 
der Satzung erforderlichen höheren Mehrheit sowie der Eintragung in das 
Vereinsregister. 

 

• dass dieser Vertrag erst wirksam wird, wenn er in das Register des Sitzes des 
übernehmenden Vereins eingetragen ist. Zuvor ist die Eintragung in das jewei-
lige Vereinsregister der beiden übertragenden Vereine erforderlich. 
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• dass den Gläubigern der beteiligten Vereine auf Anmeldung und Glaubhaft-
machung ihrer Forderung hin nach Maßgabe des § 22 UmwG Sicherheit zu 
leisten ist. 

 

• dass zum Vollzug dieser Urkunde gesonderte Vereinsregisteranmeldungen bei 
den übertragenden und bei dem übernehmenden Verein in notarieller Form er-
forderlich sind. und dass diese Registeranmeldungen innerhalb der Achtmo-
natsfrist gem. § 17 Abs. 2 UmwG zu erfolgen haben; 

 

• auf die Wirkungen der Verschmelzung, nämlich insbesondere: 
- Übergang des Vermögens als Ganzes; 
- das Vermögen der übertragenden Vereine geht mit der Eintragung der 

Verschmelzung in das Vereinsregister auf den übernehmenden Verein 
über, ebenfalls Forderungen und Verbindlichkeiten; 

 

• dass die der Verschmelzung zugrunde gelegten Bilanzen der übertragenden 
Vereine nicht auf einen Stichtag aufgestellt sein dürfen, der länger als acht 
Monate vor der Anmeldung zum Vereinsregister liegt,  

 

• auf das Erlöschen der übertragenden Vereine; 
- diese können keinerlei Rechtsgeschäfte mehr vornehmen; 
- die Organe der übertragenden Vereine bestehen nicht mehr. 

 
 
Der Notar hat die Beteiligten weiter darauf hingewiesen, dass er nicht über die steu-
erlichen Folgen dieses Rechtsgeschäfts belehren kann und es angeraten ist, vor der 
Beurkundung sich entsprechende Auskünfte von einem Steuerberater einzuholen, 
 
 
 
 

Teil IV. 
Schlussbestimmungen 

 
 
 

§ 1 
Salvatorische Klausel, Schriftform 

 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder seiner künftigen Änderungen oder 
Ergänzungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden 
oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages ge-
wollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Auf-
nahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. 
 
 



- 17 - 

 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit 
nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für das Schriftformerfor-
dernis selbst. 
 
 
 

§ 2 
Folgen gescheiterter Abspaltungs-  
bzw. Verschmelzungsbeschlüsse 

 
Der vorliegende Spaltungs- und Übernahmevertrag sowie Verschmelzungsvertrag 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariell beurkundeten Zustimmung der Mitglieder-
versammlungen aller beteiligten Vereine mit einer 3/4- oder einer nach der Satzung 
erforderlichen höheren Mehrheit, der notariellen Beurkundung und der Eintragung in 
das Vereinsregister. 
 
Diese Urkunde wurde den Mitgliedern aller vier beteiligter Vereine im Entwurf jeweils 
einen Monat vor der jeweiligen Mitgliederversammlung zur Kenntnis- und ggf. Stel-
lungnahme über die jeweiligen Vereine durch Auslage in der jeweiligen Geschäfts-
stelle oder über die Privaträume der Vorstände zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 
 
Bei den beteiligten Vereinen besteht Einigkeit darüber, dass für den Fall, dass es an 
der erforderlichen Zustimmung der Mitgliederversammlung des Borener SV e.V. als 
übertragendem Verein zum Abschluss des im zweiten Urkundsteil geregelten Spal-
tungs- und Übernahmevertrages fehlen sollte, dieses keine Auswirkungen auf den 
wirksamen Vollzug des im dritten Urkundsteil geregelten Verschmelzungsvertrages 
haben soll.  
 
Gleiches gilt im umgekehrten Fall; sollte eine wirksame Durchführung des im dritten 
Urkundsteils geregelten Verschmelzungsvertrages aufgrund der Versagung eines 
Zustimmungsbeschlusses durch eine Mitgliederversammlung eines der übertragen-
den Vereine, d.h. des Turn- und Sportvereins Böel/ Mohrkirch e.V. oder des Turn- 
und Sportvereins Schleiharde e.V., nicht möglich sein, soll dieses keine Auswirkung 
auf den Vollzug des in Teil II. dieser Urkunde geregelten Spaltungs- und Übernah-
mevertrages haben. 
 
Für diesen Fall hat der mit der Beurkundung beauftragte Notar den vorliegenden Ur-
kundsentwurf entsprechend anzupassen. 
 
 
 

§ 2 
Durchführungsvollmacht 

 
Der beurkundende Notar, sein Vertreter oder Amtsnachfolger wird bevollmächtigt, 
sämtliche Erklärungen und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Vollzug des 
Spaltungs- und Übernahme- sowie Verschmelzungsvertrages erforderlich und 
zweckmäßig sind. 
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Ferner bevollmächtigen die Beteiligten hiermit die Rechtsanwalts- und Notarfach-
angestellten   
 

• Karolin Keller, 

• Lara-Denise Strauß, 

• Chantal Weyrauch,  
 
sämtlich geschäftsansässig bei dem beurkundenden Notar in Schleswig, Stadtweg 
80, und zwar jede für sich und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB, alle zur Durchführung dieser Urkunde erforderlichen Erklärungen vor dem am-
tierenden Notar für sie abzugeben, insbesondere, soweit diese zur Behebung etwai-
ger Beanstandungen durch Behörden oder Gerichte erforderlich sind.  
 
Die Bevollmächtigten sind ebenfalls berechtigt, die entsprechenden Anmeldungen 
gegenüber dem Amtsgericht vorzunehmen und die damit verbundenen Erklärungen 
abzugeben.  
 
Soweit Erklärungen vor einem Notar abzugeben sind, gilt die Vollmacht nur vor dem 
amtierenden Notar sowie seinem Vertreter oder Nachfolger im Amt. Die Vollmacht 
erlischt mit der Eintragung der heute beschlossenen Änderungen der rechtlichen 
Verhältnisse der Vereine in das Vereinsregister. 
 
 
 

§ 3 
Abschriften 

 
Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften: 
 die beteiligten Vereine 
 
Die Registergerichte erhalten jeweils eine elektronisch beglaubigte Abschrift 
 
 
Die drei übertragenden Vereine haben nach Angabe keinen Grundbesitz und auch 
keinen erworben; die Übersendung einer Abschrift an das Finanzamt – Grunderwerb-
steuerstelle – ist daher entbehrlich. 
 
 
 

§ 4 
Kosten 

 
Die durch die Beurkundung dieses Vertrages und seinen Vollzug insgesamt entste-
henden Kosten und Steuern trägt der übernehmende Verein, ebenso wie die Kosten 
der Vorbereitung dieses Vertrages.  
 
Dies gilt auch, falls der Spaltungs- und Übernahmevertrag bzw. der Verschmel-
zungsvertrag nicht wirksam werden sollte.  
 
Die Kosten der Durchführung der erforderlichen Mitgliederversammlungen – mit Aus-
nahme der Notarkosten – trägt jeder Verein selbst. 
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Auf die gesamtschuldnerische Haftung der Beteiligten wurde hingewiesen. 
 
 
Vorstehende Verhandlung wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von 
ihnen genehmigt und eigenhändig in Gegenwart des Notars wie folgt unterschrieben: 
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